
 

 

Vorblatt 
Problem: 
1. Die hochschulübergreifende Administration der Studierendendaten (wie zB der Abgleich von 

Zulassungsdaten bei Studierenden an mehreren Pädagogischen Hochschulen oder die Gewährung 
von Studienbeihilfen) gestaltet sich ohne Datenverbund sehr aufwändig. 

2. Das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige (SchUG-B), BGBl. I Nr. 33/1997, soll dahingehend 
geändert werden, dass von der schulischen Klassen- und Schulstufenorganisation abgegangen und 
eine modulare, universitätsähnliche Studienarchitektur eingeführt wird. Durch die Auflösung von 
Schulstufen werden auch Schulstufenwiederholungen obsolet. Die Datenerhebungen nach dem 
Bildungsdokumentationsgesetz, BGBl. I Nr. 12/2002, sind auf diese neue Organisationsstruktur noch 
nicht ausgerichtet. 

3. Das Namensänderungsgesetz, NÄG, BGBl. Nr. 195/1988, sieht die Möglichkeit der Führung des 
Nachnamens des eingetragenen Partners vor. Das Bildungsdokumentationsgesetz kennt nur den 
Begriff des „Familiennamens“, nicht aber jenen des „Nachnamens“. 

Ziel: 
1. Einführung eines Datenverbundes für die Pädagogischen Hochschulen vergleichbar jenem an den 

Universitäten. 
2. Schaffung einer Rechtsgrundlage für eine den neuen Rahmenbedingungen des SchUG-B 

entsprechende Datenerhebung. 
3. Terminologische Aktualisierung der Datenerhebungen in Bezug auf das Namensänderungsgesetz. 
Inhalt /Problemlösung: 
1. § 7 Abs. 4 des Bildungsdokumentationsgesetzes enthält den Datenverbund für die Universitäten. 

Diese Bestimmung wäre zur Einführung eines Datenverbundes für die Pädagogischen Hochschulen 
entsprechend zu ergänzen. 

2. Die Anlage 1 des Bildungsdokumentationsgesetzes ist an die geänderten Rahmenbedingungen des 
SchUG-B anzupassen. 

3. Ergänzung des Familiennamens in § 3 des Bildungsdokumentationsgesetzes um den Nachnamen. 
Alternativen: 
Keine. 
Auswirkungen des Regelungsvorhabens: 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die gegenständliche Novelle verursacht finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt. Die näheren 
Details sind den Erläuterungen, Allgemeiner Teil, zu entnehmen. 
Wirtschaftspolitische Auswirkungen: 
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Keine. 
Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Bürger/innen und für Unternehmen: 
Es sind keine Informationsverpflichtungen für Unternehmen und für Bürgerinnen und Bürger vorgesehen. 
Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit: 
Das Regelungsvorhaben ist nicht klimarelevant. 
Auswirkungen in konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht: 
Keine. 
Geschlechtsspezifische Auswirkungen: 
Keine. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union. 



 

 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Keine. 



 

 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil: 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 
1. Datenverbund der Pädagogischen Hochschulen 
Allgemeines: 
Der Datenverbund der Universitäten ist ein Informationsverbund im Sinne des § 50 des 
Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, der bei der Bundesrechenzentrum GmbH 
eingerichtet ist und neben der Gesamtevidenz der Studierenden der Universitäten geführt wird. Er 
unterstützt die „Vollziehung universitätsübergreifend wahrzunehmender studienrechtlicher oder 
studienförderungsrechtlicher Vorschriften“. Der Datenverbund der Universitäten existiert seit 
Inkrafttreten  des Bildungsdokumentationsgesetzes im Jahr 2002 und ist in § 7 Abs. 4 leg.cit. gesetzlich 
verankert. Die Regierungsvorlage der Stammfassung des Bildungsdokumentationsgesetzes, ErläutRV 832 
BlgNR 21. GP, führt zu den Gründen für die Einführung des Datenverbundes Folgendes aus: 
„Abs. 4 trägt einem seit langem bestehenden Wunsch der Universitätsverwaltungen Rechnung, einige 
universitätsübergreifend wirksame Bestimmungen des Universitäts-Studiengesetzes wirksamer durch 
Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung zu unterstützen, als dies mittels der Gesamtevidenz der 
Studierenden möglich ist. Konkret handelt es sich dabei insbesondere um die Bestimmung von § 34 Abs. 7 
UniStG, wonach die gleichzeitige mehrfache Zulassung zum selben Studium unzulässig ist, und um § 34 
Abs. 6 UniStG, wonach bei Erlöschen der Zulassung wegen negativer Beurteilung bei der letzten 
möglichen Prüfungswiederholung die neuerliche Zulassung für diese Studienrichtung österreichweit 
ausgeschlossen ist. Zu erwähnen ist auch die Mehrfachvergabe von Matrikelnummern an eine Person, 
welche bei Verfügbarkeit eines Verbunddatenbestandes weitgehend vermieden werden könnte. Bisher 
können derartige Fälle nur mit etwa zweisemestriger Verzögerung von Seiten der Gesamtevidenz der 
Studierenden an die betroffene Universität rückgemeldet werden. Dies ist mit beträchtlichem 
Verwaltungsaufwand verbunden, welcher großteils vermieden werden könnte, wenn die entsprechenden 
Informationen bereits zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Zulassungsantrag eines Studierenden 
verfügbar wären. Die genaue Spezifikation eines solchen Datenverbundes müsste vor dem skizzierten 
gesetzlichen Hintergrund durch Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
geschehen. Dabei wäre auch auf die Vorgaben für Datensicherheitsmaßnahmen (§ 8 Abs. 2) besonders 
Bedacht zu nehmen.“ 
Der Bedarf nach einem Datenverbund der Pädagogischen Hochschulen wurde bei der letzten Änderung 
des Bildungsdokumentationsgesetzes im Jahre 2008 (BGBl. I Nr. 24/2008) zwar diskutiert aber nicht als 
dringlich gesehen, zumal sich die Pädagogischen Hochschulen zu dieser Zeit noch in ihrer 
Gründungsphase befanden. Nach einigen Jahren des Betriebs kristallisierte sich nun ein gewisser 
Optimierungsbedarf in der Verwaltung der Studierendendaten – speziell im Bereich der Fort- und 
Weiterbildung – heraus, der Wunsch nach einem Datenverbund zu Zwecken der 
Verwaltungsvereinfachung wurde immer deutlicher. 
Die Verankerung des Datenverbundes wird analog zum Universitätsbereich in § 7 Abs. 4 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes, die genaue Spezifikation in der Hochschul-Studienevidenzverordnung, 
erfolgen. 
2. Änderung der Anlage 1 
Derzeit befindet sich auch eine Änderung des Schulunterrichtsgesetzes für Berufstätige, SchUG-B, BGBl. 
I Nr. 33/1997, in Begutachtung. Gegenstand dieser Änderung ist eine neue Struktur der Schule für 
Berufstätige. Die konventionelle schulische Organisation nach Schulstufen und Klassen soll durch ein 
modulares System abgelöst werden. Der erfolgreiche Abschluss einer Schule für Berufstätige soll künftig 
die positive Absolvierung sämtlicher Module voraussetzen. Eine negative Beurteilung eines Moduls kann 
durch Wiederholung des Moduls bzw. durch die Absolvierung von Kolloquien ausgebessert werden, 
Schulstufenwiederholungen werden dadurch obsolet. Weiters soll die Absolvierung eines Moduls ohne 
Besuch desselben durch Ablegung von Modulprüfungen ermöglicht werden. 
Die Anlage 1 des Bildungsdokumentationsgesetzes enthält jene mit dem Schulbesuch 
zusammenhängende Daten, die an den Bildungseinrichtungen zu erheben sind wie zB das Schuljahr, die 
Schulstufe, die Berechtigung zum Aufsteigen oder die Anzahl der angetretenen und bestandenen 
Wiederholungsprüfungen. Viele dieser Daten sind mit der Struktur wie oben beschrieben nicht mehr 
kompatibel. Es bedarf daher einer Reihe von Anpassungen. 



 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Die Umsetzung eines Datenverbunds verursacht primär Aufwendungen im Bereich der 
programmtechnischen Adaption der Informations- und IT-Verwaltungssysteme. Dienstleisterin ist die 
Bundesrechenzentrum GmbH, die mit der entsprechenden Umsetzung seitens des Bundesministeriums für 
Unterricht, Kunst und Kultur zu beauftragen wäre. Die diesbezüglichen Gespräche zum Vertragsumfang 
im Detail waren zum Zeitpunkt des Beginns der Begutachtung noch nicht abgeschlossen und es können 
daher nur Annahmen in Analogie zum bereits bestehenden Datenverbund bei den Universitäten gemacht 
werden. Dort sind einmalige Programmierkosten in der Höhe von rund 400.000,- EUR entstanden, die 
jedoch bei den PHs bei weitem nicht im selben Ausmaß anfallen werden, da auf die Lösungen im 
Universitätsbereich aufgebaut werden kann. Ausgegangen werden kann von maximal 200.000,- EUR, da 
kaum Neuentwicklung, sondern mehrheitlich nur Adaptierungen vorzunehmen sind. Für den laufenden 
Betrieb können wiederum in Analogie zum Universitätsbereich 200.000,- EUR veranschlagt werden 
(ungefähr identer Aufwand). Die Einmalkosten fallen im Jahr 2010 an, die laufenden Kosten in jedem 
Jahr. Alle genannten Mehrausgaben sind innerhalb der Grenzen des Bundesfinanzgesetzes 2010 und des 
Bundesfinanzrahmengesetzes 2010-2013 durch Umschichtungen bedeckbar. 
Kompetenzrechtliche Grundlage: 
Die Kompetenzgrundlage für das Bildungsdokumentationsgesetz bilden 
- Art. 14 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 1/1930, in der geltenden Fassung 

(B-VG) hinsichtlich des Schulwesens, 
- Art. 14a Abs. 2 B-VG hinsichtlich des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens, 
- Art. 10 Abs. 1 Z 13 B-VG hinsichtlich des Volkszählungswesens sowie – unter Wahrung der Rechte 

der Länder, im eigenen Land jegliche Statistik zu betreiben – sonstige Statistik, soweit sie nicht nur 
den Interessen eines einzelnen Landes dient. 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Ein dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz unterliegt nicht den besonderen Beschlusserfordernissen 
des Art. 14 Abs. 10 B-VG. 
Der Gesetzesentwurf unterliegt der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden 
über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, 
BGBl. I Nr. 35/1999. 

Besonderer Teil: 
Zu Z 1 und 2: 
Das Namensänderungsgesetz, NÄG, BGBl. Nr. 195/1988, sieht die Möglichkeit der Führung des 
Nachnamens des eingetragenen Partners gemäß Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, BGBl. I 
Nr. 135/2009, vor. 
In § 3 des Bildungsdokumentationsgesetzes, der die Daten der Schülerinnen und Schüler und der 
Studierenden in den lokalen Evidenzen enthält, ist daher das Attribut „Familienname“ durch das Attribut 
„Nachname“ zu ergänzen. Durch die Schreibweise als „Familien-/Nachname“ wird betont, dass es sich 
dabei nur um ein Datenfeld handelt. Es ist daher für andere Personen nicht ersichtlich, um welche Art des 
Namens es sich handelt bzw. ob die betreffende Person in einer eingetragenen Partnerschaft lebt. 
Zu Z 3 (§ 7 Abs. 4): 
Der Datenverbund der Universitäten dient der Vollziehung universitätsübergreifend wahrzunehmender 
studienrechtlicher oder studienförderungsrechtlicher Vorschriften und erfüllt wichtige Koordinierungs- 
und Clearingfunktionen. Die genaue Ausformulierung der Aufgaben, der Daten, der Zugriffsberechtigung 
und der Datensicherheitsmaßnahmen erfolgt in der Universitäts-Studienevidenzverordnung 2004, 
UniStEV 2004, BGBl. II Nr. 288/2004. 
Der Datenverbund der Pädagogischen Hochschulen soll in dieser Bestimmung ergänzt werden. Dieser 
soll zweckmäßigerweise wie auch im Universitätsbereich von der Bundesrechenzentrum GmbH betrieben 
werden. Die Aufgaben des Datenverbundes der Pädagogischen Hochschulen orientiert sich an jenen der 
Universitäten, die genaue Spezifikation wird in der Hochschul-Studienevidenzverordnung, BGBl. II 
Nr. 252/2007, erfolgen. 
Aus studienrechtlicher Sicht dient er 
- der Gewährleistung der ordnungsgemäßen Vergabe von Matrikelnummern, 



 

 

- der Vermeidung  der Zulassung einer oder eines Studierenden für dasselbe Studium an mehreren 
Pädagogischen Hochschulen, 

- der Übermittlung der Zulassungsinformationen bei gemeinsam eingerichteten Studienprogrammen 
an die jeweils andere Pädagogische Hochschule und 

- der Sicherung der Einhebung eines etwaigen Studienbeitrages. 
Gerade im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung gibt es eine große Anzahl an Personen, die Studien 
an mehreren Pädagogischen Hochschulen betreiben. Ein Datenverbund würde den Pädagogischen 
Hochschulen die Administration bezüglich jener Schnittmenge der gemeinsamen Studierenden in der 
Verwaltung der Matrikelnummern, der Inskription und der Einhebung etwaiger Studienbeiträge deutlich 
erleichtern. Durch den Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung im Rahmen des 
Informationsverbundes soll die Studierendendatenverwaltung wirksamer unterstützt werden als dies durch 
die Informationen aus der Gesamtevidenz möglich wäre. 
Die Studierendendaten sollen von den Pädagogischen Hochschulen in dieser Datenanwendung verarbeitet 
und gemeinsam benützt werden, so dass eine Pädagogische Hochschule auch auf jene Daten im System 
Zugriff hat, die von den anderen Pädagogischen Hochschulen zur Verfügung gestellt wurden, allerdings 
nur in dem Umfang, als es durch die Aufgabenbeschreibung des Datenverbundes gedeckt ist. Dies betrifft 
die Schnittmenge der gemeinsamen Studierenden im Bereich der Ausbildung sowie in der Fort- und 
Weiterbildung. Der Datenverbund ermöglicht jedenfalls keine generelle Einsichtnahme in die 
Studierendendaten anderer Pädagogischer Hochschulen. 
Die Zugriffsberechtigung auf den Datenverbund leitet sich aus der Zweckbestimmung desselben ab. 
Diese wird wie auch im Universitätsbereich im Verordnungsweg ausdrücklich zu regeln sein. Auch hier 
wird eine weitgehende Gleichschaltung mit dem Universitätsbereich erfolgen, der Zugriff auf den 
Datenverbund soll daher im jeweils nötigen Umfang sowie jedenfalls nach Maßgabe einer gesetzlichen 
Grundlage den Pädagogischen Hochschulen, bezüglich jener Studierenden, die an der jeweiligen 
Hochschule ein Studium betreiben, den Organen der Österreichischen Hochschülerschaft und der 
Studienbeihilfebehörde offenstehen. 
Der Zugriff der Studienbeihilfebehörde auf die für ihre Zwecke nötigen Daten soll ermöglichen, dass 
Studierende für die Gewährung einer Studienförderung keine Unterlagen (wie Studienbuchblätter, 
Inskriptionsnachweise, Zeugnisse) mehr  beizubringen haben, da die nötigen Studienerfolgsdaten bereits 
im System des Datenverbundes enthalten sind. Damit werden sowohl die Studierenden aber auch die 
Bildungseinrichtungen entlastet, da letztere keine Bestätigungen für die Studierenden mehr ausstellen 
müssen und das Antragsverfahren somit beschleunigt werden kann. 
Keinen Zugriff auf den Datenverbund hat die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, da diese 
nur die Informationen aus der Gesamtevidenz der Pädagogischen Hochschulen, die ja nur verschlüsselte 
Studierendendatensätze enthält, bekommt. 
Zu Z 4 (§ 12 Abs. 7): 
Die Regeln zum Datenverbund und zur Aufnahme des Nachnamens treten mit Kundmachung des 
Gesetzes in Kraft, während für die Bestimmungen zum SchUG-B ein differenziertes Inkrafttreten 
vorgesehen ist, das mit jenem des Entwurfes zur Änderung des SchUG-B abgestimmt ist. 
Das SchUG-B soll am 1. September 2010 in Kraft treten und nach Maßgabe einer Verordnung der 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur entweder mit 1. September 2010 oder mit 1. 
September 2011 an den betroffenen Schulen Anwendung finden. Mit diesem flexiblen Wirksamwerden 
des SchUG-B soll auf den Bedarf der Schulen nach einer längeren oder kürzeren Umstellungszeit 
Rücksicht genommen werden. 
Zu Z 5 bis 11 (Anlage 1 Z 2, 3, 4, 5 lit. a, d, e, f und Z 7): 
(Die in den Klammern befindlichen Ziffern geben die Novellierungsanordnungen wieder.) 
Bei diesen Änderungen handelt es sich um Anpassungen an die geplante Struktur des SchUG-B, die de 
facto zu einer Reduktion des Datenumfangs führen werden. So haben die Bestimmungen zur Schulstufe 
und zur Klasse bzw. zum Jahrgang (Z 5) für die Studierenden nach SchUG-B zu entfallen, weil es 
aufgrund der modularen Gestaltung keine Schulstufen und keinen Klassenverband mehr gibt. Darüber 
hinaus ist bei der Unterrichtsorganisation (Z 6) der modulare Unterricht mit aufzunehmen. 
Weiters haben aus selbigem Grund sämtliche Informationen zum Aufsteigen oder zur Wiederholung von 
Schulstufen (Z 7, 8, 9, 10) zu entfallen. 



 

 

Da die Schulbehörde erster Instanz auch an den Schulen für Berufstätige die Verwendung einer 
Fremdsprache als Unterrichtssprache anordnen kann, ist die entsprechende Bestimmung zu ergänzen 
(Z 11). 


